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Im elektronischen Personenkern des ZMR werden die Personendaten 
einer gemeldeten Person gespeichert. Es stellt somit den sogenannten 
„Personen-Kernel“ dar. Im Personenregister werden Österreicher wie 
auch Personen anderer Nationalitäten gespeichert. Gemäß dem Melde-
gesetz werden im Personenregister die Identitätsdaten Zuname, 
Vorname, Name vor erster Eheschließung / Name vor erster ein-
getragenen Partnerschaft, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Geburtsstaat, Staatsbürgerschaft und bei Fremden die Daten aus den 
Reisedokumenten verwaltet.

durch die Kombination verschiedenster Felder gesucht werden, sowie 
stichtagsbezogene Suchen im ZMR oder ERnP durchgeführt werden.

Sobald eine Person im Personenregister erfasst wurde, erhält diese 
eine eindeutige 12stellige ZMR Zahl. Bei Personen, die im Ergänzungs-
register angelegt werden, ist dies eine 12stellige Ordnungszahl. Die 
ZMR Zahl bzw. Ordnungszahl des ERnP ist die Basis für das gemäß 
E-Gov-Gesetz definierte österreichische PKI-Konzept und somit auch 
die Basis für eine Vielzahl von E-Gov-Prozessen.

Seit dem Jahr 2005 können im Personenregister 
des ZMR auch die Daten der Heiratsurkunde, 
Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, 
etc. im sogenannten „Standarddokumentenregister“ 
erfasst werden.

Im Ergänzungsregister natürliche Person (ERnP) 
werden jene Personen gespeichert, die einen Be-
zug zur österreichischen Verwaltung haben und 
über keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich 
verfügen z.B. Auslandsösterreicher, ausländische 
Arbeitspendler, Diplomaten etc. Eintragungsbe-
rechtigt sind alle Behörden Österreichs.

Für berechtigte Benutzer z.B. aus Gemeinden, 
steht nicht nur eine phonetische Suchvariante zur 
Verfügung, sondern es können auch Personendaten  


